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Abkürzungsverzeichnis 

BauNVO Baunutzungsverordnung [6] 

BImSchV Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

dB(A) Dezibel, A-bewerteter Schallpegel 

DIN Deutsches Institut für Normung e. V. 

DTV Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke 

FHT Flughafentangente 

IO Immissionsort 

IGW Immissionsgrenzwert 

IRW Immissionsrichtwert 

RLS-19 Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, Ausgabe 2019 [7] 

TA Lärm Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm [11] 
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1. Aufgabenstellung 

Die Stadt Erding plant die Erweiterung des Gewerbe- und Industriegebiets nördlich der 

Dachauer Straße. Dafür wird der Bebauungsplan Nr. 238 „für das Gebiet nördlich der Dach-

auer Straße“ [1], aufgestellt. Auf der Fläche soll ein Industriegebiet gemäß § 9 BauNVO 

entstehen [6]. 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird eine schalltechnische Untersuchung benö-

tigt. Dabei werden insbesondere folgende Themenkomplexe behandelt:  

• Untersuchung der Gewerbelärmbelastung im Bebauungsplangebiet und Beurtei-

lung nach DIN 18005 [3] in Verbindung mit der TA Lärm [11] 

• Beurteilung des zusätzlichen künftigen Verkehrslärms bedingt durch das Bebau-

ungsplangebiet auf die umliegende Bestandsbebauung nach den Maßgaben einer 

Gesundheitsgefährdung (70 dB(A) tags/ 60 dB(A) nachts) sowie hilfsweise in An-

lehnung an das Kriterium der Sechzehnten Verordnung zur Durchführung des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes (16. BImSchV) (Erhöhung der Beurteilungspe-

gel um mindestens 3 dB(A), erhebliche Lärmzunahme) [2] 

• Untersuchung der Verkehrslärmbelastung im Bebauungsplangebiet und Beurtei-

lung gemäß der DIN 18005 [3] 
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2. Grundlagen der Schalltechnischen Untersuchung 

Für die schalltechnische Untersuchung wurden folgende Grundlagen verwendet: 

• Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 238 „für das Gebiet nördlich der Dachauer 

Straße“, Stadt Erding, vom Juni 2022 [1] 

• Verkehrszahlen der maßgeblichen Straßen mit Anteil Schwerlastverkehr, Prognose-

jahr 2035 [5] 

• Gebäudegrundrisse aus öffentlich zugänglichen Daten (z.B. OpenStreetMap) 

• Gebäudehöhen von öffentlich zugänglichen Daten (z.B. Luftbilder Google Maps)  

• Festsetzungen in den rechtsgültigen Bebauungsplänen Nr. 135, Nr. 137, Nr. 168, 

Nr. 171 und Nr. 225 der Stadt Erding sowie „Aufkirchen nördlich der ED 7“, „Aufkir-

chen – Ost“ und „1/73 Aufkirchen“ der Gemeinde Oberding 

  



Institut für Immissionsschutz und Technische Akustik  

Schalltechnische Untersuchung 

Bebauungsplan Nr. 238 Stadt Erding 

OINF-Berichts Nr.: 28969   Seite 3 von 18 

 

 

3. Beschreibung des Vorhabens sowie örtliche Gegebenheiten 

Die bisher landwirtschaftlich genutzte Fläche (Reiterhof) des Bebauungsplans Nr. 238 be-

findet sich im Westen der Stadt Erding. Westlich an das Bebauungsplangebiet grenzt die 

Flughafentangente. Südlich verläuft die Dachauer Straße. Das umliegende Untersuchungs-

gebiet beinhaltet die Flächen der Bebauungspläne Nr. 135, Nr. 137, Nr. 168 , Nr. 171 und 

Nr. 225 der Stadt Erding sowie die Bebauungspläne „Aufkirchen nördlich der ED 7“, „Auf-

kirchen – Ost“ und „1/73 Aufkirchen“ der Gemeinde Oberding. Die Lage sowie die in den 

Bebauungsplänen festgelegten Gebietsnutzungen kann der folgenden Abbildung 1 ent-

nommen werden. 

 

Abbildung 1: Lage des Bebauungsplans 238 sowie umliegende Bebauungspläne  
(Bildquelle: OpenStreetMap)  
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4. Grundlagen der Untersuchung 

Lästig empfundene Geräusche werden als Lärm bezeichnet. Dabei handelt es sich also 

nicht um einen rein physikalischen Begriff, sondern um einen Ausdruck für ein subjektives 

Empfinden. Dieses ist abhängig von verschiedenen Einflüssen, wie z.B. vom Informations-

gehalt oder dem Spektrum (Frequenzzusammensetzung).  

Zur zahlenmäßigen Beschreibung von zeitlich schwankenden Geräuschimmissionen, wie 

z.B. dem Straßenverkehr wird der A-bewertete Mittelungspegel herangezogen. In seine 

Höhe gehen Stärke und Dauer jedes Schallereignisses während des Zeitraumes ein, über 

den gemittelt wird. Die A-Bewertung ist eine Frequenzbewertung, die dem menschlichen 

Hörempfinden näherungsweise, angepasst ist. In zahlreichen Untersuchungen wurde eine 

gute Korrelation des Mittelungspegels mit dem Lästigkeitsempfinden festgestellt. Diese 

Größe dient daher, getrennt für den Tag (6:00 Uhr bis 22:00 Uhr) bzw. die Nacht (22:00 Uhr 

bis 6:00 Uhr), in Deutschland generell als Bemessungsgröße für Schallimmissionen.  

4.1  Beurteilungskriterien der städtebaulichen Planung (DIN 18005) 

Als Grundlage für die Beurteilung der Schallimmissionen kann die DIN 18005 [3] sowie das 

Beiblatt 1 der DIN 18005, Teil 1 "Berechnungsverfahren, schalltechnische Orientierungs-

werte für die städtebauliche Planung" [4] verwendet werden. 

Bei der Bauleitplanung nach dem Baugesetzbuch und der Baunutzungsverordnung 

(BauNVO) [6] sind in der Regel den verschiedenen schutzbedürftigen Nutzungen Orientie-

rungswerte für den Beurteilungspegel zuzuordnen, diese sind in Tabelle 1 aufgezeigt. 

Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere für Industrie-, Gewerbe- und Frei-

zeitlärm sowie für Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Betrieben gelten. Die Orien-

tierungswerte sollten bereits auf den Rand der Bauflächen oder den überbaubaren Grund-

stücksflächen in den jeweiligen Baugebieten oder den Flächen sonstiger Nutzung bezogen 

werden. 
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Gebietsnutzung 

Orientierungswerte [dB(A)] 

Tag Nacht 

Bei reinen Wohngebieten (WR), Wochenendgebieten, Feri-

enhausgebieten 
50 40 bzw. 35 

Bei allgemeinen Wohngebieten (WA), Kleinsiedlungsgebie-

ten (WS) und Campingplatzgebieten 
55 45 bzw. 40 

Bei Friedhöfen, Kleingartenanlagen und Parkanlagen 55 55 

Bei besonderen Wohngebieten (WB) 60 45 bzw.40 

Bei Dorfgebieten (MD) und Mischgebieten (MI) 60 50 bzw. 45 

Bei Kerngebieten (MK) und Gewerbegebieten (GE) 65 55 bzw. 50 

Bei sonstigen Sondergebieten, soweit sie schutzbedürftig 

sind, je nach Nutzungsart 
45 bis 65 35 bis 65 

Bei Industriegebieten (GI)1 - - 

Tabelle 1: Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung 

(Beiblatt 1 zu DIN 18005) 

Hinweise für die Anwendung der Orientierungswerte (nach Beiblatt 1 zu DIN 18005, 

Teil 1 [4]): 

Die ... Orientierungswerte sind als eine sachverständige Konkretisierung der  Anfor-

derungen an den Schallschutz im Städtebau aufzufassen. ...  

Die Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen 

(Verkehr, Industrie und Gewerbe, Freizeitlärm) sollen wegen der unterschiedlichen 

Einstellung der Betroffenen zu verschiedenen Arten von Geräuschquellen jeweils 

für sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert werden. ... 

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden 

Verkehrswegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht 

einhalten. Wo im Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung von den Orien-

tierungswerten abgewichen werden soll, weil andere Belange überwiegen, sollte 

 

 

1 Für Industriegebiete kann – soweit keine Gliederung nach § 1 Abs. 4 und 9 BauNVO erfolgt – kein Orien-

tierungswert angegeben werden. Die Schallemission der Industriegebiete ist nach DIN 18005 Teil 1/05.87, 

Abschnitt 4.5 zu bestimmen 
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möglichst ein Ausgleich durch andere geeignete Maßnahmen (z.B. geeignete Ge-

bäudeanordnung und Grundrissgestaltung, bauliche Schallschutzmaßnahmen - ins-

besondere für Schlafräume) vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert wer-

den. 

Die Beurteilungspegel für Verkehrslärm aus Straßen werden nach den „RLS-19“ [7] berech-

net. Sowohl bei der Planung von Straßen als auch von schutzbedürftigen Nutzungen in 

deren Nahbereich ist die Einhaltung der Orientierungswerte nach DIN  18005 Beiblatt 1 [4] 

anzustreben. 

Hinweis: Gemäß der DIN 18005 [3] von 2002 wird der Verkehrslärm nach den RLS-90 [13] berech-

net. Da diese 2019 durch die RLS-19 [7] ersetzt wurde, wird der Verkehr hier nach der RLS-19 

berechnet. 

Sollten im Rahmen der Abwägung städtebauliche Belange überwiegen, so sollten an den 

geplanten Gebäuden zumindest die Grenzwerte für Schallimmissionen aus Verkehrswegen 

nach der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV [2]), die für den Bau von Straßen 

gilt, möglichst nicht überschritten werden. 

Nutzungsgebiete 
Tag 

6 bis 22 Uhr 

Nacht 

22 bis 6 Uhr 

an Krankenhäusern, Schulen, Kurheimen und Al-

tenheimen 
57 dB(A) 47 dB(A) 

in reinen und allgemeinen Wohngebieten und 

Kleinsiedlungsgebieten 
59 dB(A) 49 dB(A) 

in Kerngebieten, Dorfgebieten und 

Mischgebieten 
64 dB(A) 54 dB(A) 

in Gewerbegebieten 69 dB(A) 59 dB(A) 

Tabelle 2: Immissionsgrenzwerte für Schallimmissionen aus Verkehrswegen nach der 

Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) 

4.2  Berechnungsverfahren und Umfang der Untersuchung  

In Übereinstimmung mit Abschnitt 7 der DIN 18005 [3] und gemäß den RLS-19 [7] werden 

die mit den o.g. Orientierungswerten bzw. Immissionsgrenzwerten zu vergleichenden Be-

urteilungspegel entsprechend folgenden Vorschriften und Richtlinien berechnet:  

• Straßenverkehr:   RLS-19 [7] 

• Schallausbreitung (Gewerbelärm): DIN-ISO 9613-2 [8] 

Die Beurteilungspegel werden für den Tag (6.00 bis 22.00 Uhr) und für die Nacht (22.00 bis 

6.00 Uhr) berechnet. Die Berechnungen erfolgten mit dem EDV-Programm CadnaA der 
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Firma Datakustik GmbH in der Version CadnaA 2022 MR2 [9]. Der Nachweis der normkon-

formen Geräuschimmissionsberechnung wird durch die Validierung des Programms nach 

DIN 45687 [10] geführt. Bei den Berechnungsverfahren werden verschiedene Einflüsse auf 

die Schallentstehung und -ausbreitung wie Luftabsorption, Hindernisse im Schallausbrei-

tungsweg (z.B. Gebäude) und Schallreflexionen an Gebäuden berücksichtigt. Alle Fassa-

den werden als „reflektierend“, d.h. schallhart angesetzt. Die Bodendämpfung wird nach 

Abschnitt 7.3.2 der DIN-ISO 9613-2 [8] berechnet. Die berechneten Beurteilungspegel gel-

ten für den Fall, dass leichter Wind von der Schallquelle zum Immissionsort vorherrscht und 

Temperaturinversionen immissionsverstärkend wirken. Auf Grundlage der zur Verfügung 

gestellten Planunterlagen wurden für das Untersuchungsgebiet dreidimensionale schall-

technische Berechnungsmodelle aufgebaut, mit deren Hilfe die Lärmimmissionen berech-

net werden. Die Rechenmodelle umfassen das Gebiet des Bebauungsplans und reichen in 

jeder Richtung in angemessener Weise darüber hinaus. Für folgende Berechnungen wur-

den Rechenmodelle erstellt: 

• Berechnung der Gewerbelärmbelastung auf das Bebauungsplangebie t 

• Berechnung von Verkehrslärmimmissionen resultierend aus den umliegenden be-

stehenden öffentlichen Straßen auf die umliegenden Bestandsgebäude 

• Berechnung der Verkehrsgeräusche, die auf das Bebauungsplangebiet (neu ge-

plante Bebauung) einwirken 
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5. Beurteilung des umliegenden Gewerbelärm auf das Bebauungsplangebiet 

In der Umgebung des Bebauungsplans Nr. 238 befinden sich verschiedene Gewerbebe-

triebe, davon als bedeutendste Lärmquellen zwei Logistikzentren nördlich des Bebauungs-

plangebietes. 

Die Gewerbelärmbelastung auf dem Bebauungsplangebiet wurde wie nachfolgend be-

schrieben bestimmt. Dazu wurden die Festlegungen der umliegenden Bebauungspläne Nr. 

168 I, Nr. 168 IV, Nr. 137 und Nr. 225 berücksichtig. Des Weiteren wurden die in der Schall-

technischen Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 225 getroffenen Annahmen für die 

B-Pläne Nr. 135 und Nr. 168 V herangezogen. Die Lage der Bebauungspläne kann der 

Abbildung 1 entnommen werden. Folgende flächenbezogene Schallleistungspegel wurden 

berücksichtigt: 

Schallquelle 

LWAeq‘‘ 
[dB(A)] 

Tag Nacht 

B-Plan Nr. 168 I 65 50 

B-Plan Nr. 168 IV 63 48 

B-Plan Nr. 168 V 63 56 

B-Plan Nr. 135 GE 60 45 

B-Plan Nr. 135 GI 68 53 

B-Plan Nr. 137 GE 60 45 

B-Plan Nr. 137 SO 65 50 

B-Plan Nr. 225 GE 1* 62 49 

B-Plan Nr. 225 GE 2* 57 39 

B-Plan Nr. 225 GE 3* 62 39 

*Es wurde als Worst-Case Annahme das Zusatzkontingent des Richtungssektors D 

(tags 4 dB(A)/m2/nachts 5 dB(A)/m2) berücksichtigt 

Tabelle 3: Flächenbezogene Schallleistungspegel der umliegenden Gewerbe- und 

Industriegebiete 

Der zulässige Immissionsrichtwert der TA Lärm [11] für Industriegebiete liegt bei 70 dB(A) 

am Tag und in der Nacht. Der maximal berechnete Pegel auf dem Bebauungsplangebiet 

liegt bei 67 dB(A) am Tag an der nördlichen Grenze des Geltungsbereichs. Dieser Bereich 

liegt außerhalb der Baugrenzen. An den nördlichen Baugrenzen werden maximale Pegel 

von 64 dB(A) berechnet. Somit wird der Immissionsrichtwert für Industriegebiete am Tag 
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und in der Nacht weit unterschritten. Die nachfolgende Abbildung 2 zeigt den berechneten 

Isophonenplan am Tag in 12 m über Boden. 

 

Abbildung 2: Gewerbelärmberechnung auf dem Bebauungsplangebiet am Tag 

In der Nacht wurden maximale Pegel von 53 dB(A) an der nördlichen Bebauungsplan-

grenze berechnet. Die berechneten Werte an den Baugrenzen liegen deutlich unter den 

zulässigen Immissionsrichtwerten der TA Lärm [11]. Die folgende Abbildung 3Abbildung 2 

zeigt den berechneten Isophonenplan in der Nacht in 12 m über Boden.  

 

Abbildung 3: Gewerbelärmberechnung auf dem Bebauungsplangebiet in der Nacht  
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6. Emissionspegel für Straßen 

Die Ausgangsgröße für die Berechnung der Beurteilungspegel ist der längenbezogene 

Schallleistungspegel LW‘. Dieser wird aus den Schallleistungspegeln LW aller Fahrzeugarten 

mit deren jeweiligen Verkehrsstärken und Geschwindigkeiten gebildet. Er wird getrennt für 

die Zeiträume „Tag“ von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr und „Nacht“ von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr 

ermittelt. Der längenbezogene Schallleistungspegel ist ein Maß für die Schallbelastung, die 

von einer Strecke ausgeht, unabhängig von der Topografie und den örtlichen Gegebenhei-

ten. Er wird wesentlich bestimmt durch die Anzahl, Art und Geschwindigkeit der verkehren-

den Fahrzeuge. 

Für die Straßen werden die Emissionspegel nach den RLS-19 [7] berechnet. Dabei werden 

das bestehende Straßennetz in der Umgebung des Bebauungsplangebietes berücksichtigt. 

Für die Berechnung der Schallimmissionen aus dem Straßenverkehr werden die Verkehrs-

daten von OBERMEYER für das Bezugsjahr 2035 [5] herangezogen. Die zur Verfügung 

gestellten Verkehrsmengen der Straßen im Nahbereich des B-Plangebietes beinhalten die 

Verkehre im Prognose-Nullfall (ohne Umsetzung des Bebauungsplans) und die Verkehre 

im Prognose-Planfall (mit Umsetzung des Bebauungsplans, inklusive Zusatzverkehren), 

welche durch die Nutzungen im geplanten Baugebiet verursacht werden. 

Folgende Straßen sind bei den schalltechnischen Berechnungen berücksichtigt worden:  

• Dachauer Straße von östlich Sigwolfstraße bis westlich der Flughafentangente 

• Flughafentangente (FHT) 

• Zubringer Flughafentangente Ost 

• Zubringer Flughafentangente West 

Die für die Berechnungen verwendeten Verkehrszahlen [5] können Tabelle 4 bzw. 

Tabelle 5 entnommen werden. Für die Flughafentangente standen die Verkehrszahlen nur 

im Prognose-Nullfall als DTV-Werte zur Verfügung. Die stündliche Verkehrsstärke M sowie 

die LKW-Anteile wurden mittels Tabelle 2 der RLS-19 [7] ermittelt. Der Verkehr auf der Flug-

hafentangente im Prognose-Nullfall wurde bei der Beurteilung des Verkehrslärms im ge-

planten Bebauungsplangebiet (Prognose-Planfall) berücksichtigt, da bei der Höhe des Ver-

kehrsaufkommens auf der Flughafentangente davon ausgegangen wird, dass der Einfluss 

des geplanten Bebauungsplangebietes zu vernachlässigen ist.  
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Prognose-Nullfall 2035 DTV 

stündliche  

Verkehrsstärke M 

Lkw Anteil Tag 

[%]  

Lkw Anteil Nacht 

[%] 

Tag Nacht p1 p2 p1 p2 

Dachauer Str. östlich Sigwolfstraße 13892 810.8 115.0 1.3 0.6 0.2 0.3 

Dachauer Str. zwischen Johann-Auer-Straße 

und Sigwolfstraße 
15640 897.0 161.0 2.6 1.4 0.2 0.4 

Dachauer Str. zwischen Am Kletthamer Feld 

und Johann-Auer-Straße 
16284 931.5 172.5 2.7 1.5 0.3 0.4 

Dachauer Str. zwischen Kreisel B-Plan 238 

und Am Kletthamer Feld  
20608 1213.3 149.5 3.3 1.7 0.3 0.4 

Dachauer Str. zwischen FHT Zubringer Ost und 

Kreisel B-Plan 238 
16192 937.3 149.5 3.2 2.2 0.4 0.6 

Zubringer FHT Ost 4416 258.8 34.5 3.8 4.6 0.2 0.4 

Zubringer FHT West 4324 253.0 34.5 4.0 4.5 0.2 0.2 

Dachauer Str. zwischen westlichem 

und östlichem Zubringer FHT 
12696 736.0 115.0 3.5 1.6 0.3 0.2 

Dachauer Str. westlich FHT Zubringer West 9108 529.0 80.5 3.7 0.6 0.3 0.1 

Flughafentangente (FHT) 

nördlich Dachauer Str.  
22464 1292.0 225.0 3.0 5.0 5.0 6.0 

Flughafentangente (FHT) 

südlich Dachauer Str. 
22560 1297.0 226.0 3.0 5.0 5.0 6.0 

Tabelle 4: Verkehrszahlen Prognose-Nullfall 2035 

Prognose-Planfall 2035 DTV 

stündliche  

Verkehrsstärke M 

Lkw Anteil  

Tag [%] 

Lkw Anteil Nacht 

[%] 

Tag Nacht p1 p2 p1 p2 

Dachauer Str. östlich Sigwolfstraße 14260 828.0 126.5 1.4 0.6 0.3 0.3 

Dachauer Str. zwischen Johann-Auer-Straße 

und Sigwolfstraße 
16100 914.3 184.0 2.6 1.4 0.3 0.3 

Dachauer Str. zwischen Am Kletthamer Feld 

und Johann-Auer-Straße 
16652 943.0 195.5 2.6 1.5 0.4 0.4 

Dachauer Str. zwischen Kreisel B-Plan 238 

und Am Kletthamer Feld 
21068 1230.5 172.5 3.3 1.7 0.4 0.4 

Dachauer Str. zwischen FHT 

Zubringer Ost und Kreisel B-Plan 238 
16468 948.8 161.0 3.3 2.3 0.5 0.7 

Zubringer FHT Ost 4600 264.5 46.0 3.8 4.6 0.4 0.6 

Zubringer FHT West 4508 258.8 46.0 4.1 4.5 0.4 0.4 

Dachauer Str. zwischen westlichem 

und östlichem Zubringer FHT 
12972 747.5 126.5 3.5 1.6 0.4 0.4 

Dachauer Str. westlich FHT Zubringer West 9200 534.8 80.5 3.8 0.6 0.4 0.2 

Tabelle 5: Verkehrszahlen Prognose-Planfall 2035  
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7. Beurteilung des Verkehrslärms an der bestehenden Bebauung 

Durch die Realisierung des Bebauungsplans Nr. 238 kommt es zu einer Erhöhung der Ver-

kehrsbelastung auf den umliegenden Straßen und somit zu einer Änderung der Verkehrs-

lärmimmissionen an der bestehenden Bebauung. Schädliche Umwelteinwirkungen durch 

Geräusche gegenüber den benachbarten schutzwürdigen Nutzungen können im Vorfeld 

nicht ausgeschlossen werden. 

Nach der Rechtsprechung2 „sind Lärmschutzbelange der Nachbarschaft grundsätzlich nur 

dann in die planerische Abwägung einzubeziehen, wenn die Lärmbelastung durch das Vor-

haben ansteigt“. Das Bundesverwaltungsgericht nennt als Zumutbarkeitsschwelle „zur Ab-

wehr einer Gesundheitsgefährdung nach Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG sowie unzumutbarer Ein-

griffe in das Eigentum nach Art. 14 Abs. 1 GG“ 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts 3. 

Die Auswirkungen werden nach den Maßgaben einer Gesundheitsgefährdung sowie hilfs-

weise in Anlehnung an das Kriterium der 16. BImSchV [2] (Erhöhung der Beurteilungspegel 

um mindestens 3 dB(A), erhebliche Lärmzunahme) beurteilt. 

Durch die Verkehrszunahme, bedingt durch den Bebauungsplan, kommt es zu einer maxi-

malen Pegelzunahme von 1,5 dB(A) in der Nacht am Gebäude „Dachauer Str. 59, Ge-

bäude 2“ (ID 4). Tags kommt es zu einer maximalen Pegelzunahme von 0,2 dB(A) an zwei 

Gebäuden. Bei keinem Gebäude wird der Beurteilungspegel durch die Umsetzung des Be-

bauungsplans 238 um mindestens 3 dB(A) erhöht. Somit kommt es zu keiner erheblichen 

Lärmzunahme an der Bebauung entlang der Dachauer Straße.  

An den Gebäuden „Johann-Auer-Straße 2“ an der Südfassade (ID 11), „Johann-Auer-

Straße 5“ an der Südfassade (ID 14) und „Johann-Auer-Straße 7“ (ID:15) an der Südfas-

sade kommt es zu Erhöhungen von Beurteilungspegeln auf 60 dB(A) nachts. Alle Gebäude 

bis auf das Gebäude „Johann-Auer-Straße 5“ (ID 14) sind gewerblich genutzte Gebäude 

ohne Nachtnutzung. Im Gebäude mit der ID 14 ist ein Hotel untergebracht. An der Fassade 

dieses Gebäudes wird die Zumutbarkeitsschwelle der Lärmbelastung erreicht. Die vorlie-

gende Erhöhung der Lärmbelastung auf 60 dB(A) nachts sollte in die planerische Abwä-

gung einbezogen werden, sofern hier schützenswerte Räume mit einer Nachtnutzung 

 

 

2 Bundesverwaltungsgericht, BVerwG 9 A 5.07, Urteil vom 9. Juli 2008 

3 Bundesverwaltungsgericht, BVerwG 7 A 11.10, Urteil vom 15. Dez. 2011 
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gegeben sind. 

In der folgenden Tabelle 6 sind die zwei betroffenen Fassadenpunkte vom Gebäude „Jo-

hann-Auer-Straße 5“ (ID 14) mit den berechneten Pegeln dargestellt. 

 

Tabelle 6: Berechnete Pegel am Gebäude Johann-Auer-Straße 5 – Verkehrslärm 

  

tags nachts Lr tags Lr nachts Lr tags Lr nachts Lr tags Lr nachts Tag Nacht

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

14 Johann-Auer-Straße 5 S 1.OG GE 69 59 66.4 58.5 66.4 59.1 0.0 0.6 nein ja

14 Johann-Auer-Straße 5 S 2.OG GE 69 59 66.5 58.7 66.6 59.3 0.1 0.6 nein ja

Kriterium 

Gesundheitsbelastung

ID Adresse Fassade Geschoss Nutzung

Berechnungspunkt
Immissionsgrenzwert 

16. BImSchV
Prognosenullfall P0 Prognoseplanfall P1 Differenz P1-P0
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8. Beurteilung des Verkehrslärms im Bebauungsplangebiet 

Um die zukünftige Lärmsituation im Bebauungsplangebiet beurteilen zu können, wurden an 

den Baugrenzen im Bebauungsplangebiet die Beurteilungspegel aus allen relevanten Stra-

ßen in der Umgebung für die jeweilige Höhe der maximal zulässigen Gebäudehöhe berech-

net. Es wurde für das östliche geplante Gebäude im B-Plangebiet Nr. 238 von vier bis sie-

ben Vollgeschossen mit einer Höhe von je circa 4 m ausgegangen. Für das westliche ge-

plante Gebäude im B-Plangebiet Nr. 238 wurde von drei Vollgeschossen mit einer Höhe 

von je circa 4 m ausgegangen. Des Weiteren wurde eine Isophonenkarte für eine Höhe 

über Boden von 12 Metern, etwa auf Höhe des 2. OG, berechnet, da auf dieser Höhe die 

lautesten Beurteilungspegel berechnet wurden. Die folgenden Abbildung 4 und Abbildung 

5 zeigen die Isophonen für das Bebauungsplangebiet am Tag und in der Nacht. Die schwar-

zen Immissionspunkte symbolisieren jeweils die Einhaltung der Orientierungswerte der DIN 

18005 [4], die roten Immissionspunkte eine Überschreitung. Bei Immissionsorten mit Über-

schreitung der Orientierungswerte wurde jeweils der berechnete Pegel angegeben.  

 

Abbildung 4: Isophonen für eine Höhe von 12 Metern am Tag, 
sowie berechnete Immissionsorte, B-Plangebiet 238  
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Abbildung 5: Isophonen für eine Höhe von 12 Metern in der Nacht, B-Plangebiet 238 

Da für Industriegebiete keine Orientierungswerte in Beiblatt 1 zu DIN 18005 [4] definiert 

sind, werden hilfsweise die Orientierungswerte für Gewerbegebiete herangezogen. Im Be-

bauungsplangebiet Nr. 238 werden die Orientierungswerte für Gewerbegebiete der 

DIN 18005 von 65 dB(A) am Tag ausschließlich an der südlichen Baugrenze der geplanten 

Gebäude um 1 dB(A) überschritten (s. Abbildung 4). Es wird daher empfohlen, an den süd-

lichen Fassaden weniger empfindliche Nutzungen (z.B. Büroräume) zu orientieren.  

Da im Bebauungsplangebiet keine Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen 

vorgesehen sind, werden auch in der Nacht der Orientierungswert der DIN 18005 für Ge-

werbegebiete für den Tag herangezogen. Die Verkehrslärmbelastung nachts liegt unter der 

Verkehrslärmbelastung am Tag. Somit werden die Orientierungswerte eingehalten. 

Allgemein gilt, dass bei der Planung von Gebäuden mit schutzbedürftigen Räumen die Re-

gelungen der DIN 4109 zum Schallschutz im Hochbau [12] zu beachten sind. Darin werden 

bestimmte Vorgaben für die Schalldämmung der Außenfassaden gemacht, für deren Rea-

lisierung im Einzelfall verschiedene Möglichkeiten in Frage kommen wie Fassaden mit ei-

nem ausreichenden Schalldämmmaß, Schallschutzfenster oder gedämmte Rollladenkäs-

ten.  
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9. Festsetzungsvorschläge 

I. BAUPLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1.1 Eine Neuerrichtung sowie Änderung von Bauvorhaben im Industriegebiet ist nur zulässig, 

wenn von jedem anzusiedelnden Betrieb mit dem Antrag auf Genehmigungsfreistellung 

bzw. mit dem Antrag auf Baugenehmigung/Nutzungsänderung anhand eines schalltechni-

schen Gutachtens die Einhaltung der Bestimmungen der TA Lärm nachgewiesen wird. 

Im Einzelfall kann in Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde in Verbindung mit der Unte-

ren Immissionsschutzbehörde auf die Erstellung bzw. die Vorlage eines schalltechnischen 

Nachweises verzichtet werden. 

1.2 Bei der Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung von Gebäuden mit schutzwürdigen 

Aufenthaltsräumen (z.B. Büroräume) sind die Schalldämmmaße der Außenbauteile nach 

der DIN 4109-1:2018-01 "Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen" Ab-

schnitt 7.1 bis 7.3 einzuhalten. 
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10. Zusammenfassung 

Die Stadt Erding plant die Erweiterung des Gewerbe- und Industriegebiets nördlich der 

Dachauer Straße. Dafür wird der Bebauungsplan Nr. 238 „für das Gebiet nördlich der Dach-

auer Straße“, aufgestellt. Auf der Fläche soll ein Industriegebiet entstehen.  

Mit dem Antrag auf Genehmigungsfreistellung bzw. mit dem Antrag auf Baugenehmi-

gung/Nutzungsänderung ist von jedem anzusiedelnden Betrieb anhand eines schalltechni-

schen Gutachtens die Einhaltung der Bestimmungen der TA Lärm nachzuweisen.  

Die zulässigen Immissionsrichtwerte für Industriegebiete der TA Lärm werden am Tag und 

in der Nacht an den Baugrenzen deutlich unterschritten.  

Bedingt durch das gestiegene Verkehrsaufkommen aufgrund des Bebauungsplans kommt 

es an den umliegenden Gebäuden zu keinen Pegelerhöhungen über 3 dB(A). An drei Ge-

bäuden wird der Beurteilungspegel von 60 dB(A) in der Nacht erstmals überschritten. Im 

Gebäude „Johann-Auer-Straße 5“ (ID 14) ist ein Hotel untergebracht. An der Südfassade 

dieses Gebäudes wird die Zumutbarkeitsschwelle der Lärmbelastung erreicht. Die vorlie-

gende Erhöhung der Lärmbelastung auf 60 dB(A) nachts sollte in die planerische Abwä-

gung einbezogen werden, sofern hier schützenswerte Räume mit einer Nachtnutzung ge-

geben sind. 

Für das Bebauungsplangebiet wurde geprüft, ob durch den Straßenverkehrslärm aus den 

umliegenden Straßen die Orientierungswerte der DIN 18005 an den Baugrenzen eingehal-

ten werden. Da für Industriegebiete keine Orientierungswerte in Beiblatt 1 zu DIN  18005 

definiert sind, werden hilfsweise die Orientierungswerte für Gewerbegebiete herangezo-

gen. Am Tag werden die Orientierungswerte an der südlichen Baugrenze der geplanten 

Gebäude um 1 dB(A) überschritten. Es wird daher empfohlen, an den südlichen Fassaden 

weniger empfindliche Nutzungen (z.B. Büroräume) zu orientieren In der Nacht werden die 

Orientierungswerte der DIN 18005 an den Baugrenzen überall eingehalten. 

OBERMEYER Infrastruktur 

Institut für Immissionsschutz und Technische Akustik 

München, den 06.04.2023 

 

 

i.V. Dipl.-Ing. (FH) M. Schweiger     i.A. B. Sc. S. Heiler  
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Rechenanhang 

Tabelle 1: Schallleistungspegel der gewerblichen Schallquellen, Flächenquellen 

lfd. 

Nr. 

Flächenquellen 

Bezeichnung 

Schallleistung LW Schallleistung LW''  Korrektur Einwirkzeit 

Tag Abend Nacht Tag Abend Nacht Typ Wert Tag Abend Nacht Tag Ruhe Nacht 

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]  [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [min] [min] [min] 

1 B-Plan Nr. 135 GI 1 111.5 111.5 96.5 68 68 53 Lw" 68 0 0 -15 780 180 60 

2 B-Plan Nr. 135 GI 2 106.6 106.6 91.6 68 68 53 Lw" 68 0 0 -15 780 180 60 

3 B-Plan Nr. 135 GI 3 108.7 108.7 93.7 68 68 53 Lw" 68 0 0 -15 780 180 60 

4 B-Plan Nr. 135 GE 1 99.3 99.3 84.3 60 60 45 Lw" 60 0 0 -15 780 180 60 

5 B-Plan Nr. 135 GE 2 101.6 101.6 86.6 60 60 45 Lw" 60 0 0 -15 780 180 60 

6 B-Plan Nr. 135 GE 3 92.3 92.3 77.3 60 60 45 Lw" 60 0 0 -15 780 180 60 

7 B-Plan Nr. 135 GE 4 97.5 97.5 82.5 60 60 45 Lw" 60 0 0 -15 780 180 60 

8 B-Plan Nr. 135 GE 5 96.6 96.6 81.6 60 60 45 Lw" 60 0 0 -15 780 180 60 

9 B-Plan Nr. 135 GE 6 92.9 92.9 77.9 60 60 45 Lw" 60 0 0 -15 780 180 60 

10 B-Plan Nr. 135 GE 7 98.4 98.4 83.4 60 60 45 Lw" 60 0 0 -15 780 180 60 

11 B-Plan Nr. 135 GE 8 98.7 98.7 83.7 60 60 45 Lw" 60 0 0 -15 780 180 60 

12 B-Plan Nr. 135 GE 9 94.3 94.3 79.3 60 60 45 Lw" 60 0 0 -15 780 180 60 

13 B-Plan Nr. 135 GE 10 100.0 100.0 85.0 60 60 45 Lw" 60 0 0 -15 780 180 60 

14 B-Plan Nr. 137 GE 1 99.7 99.7 84.7 60 60 45 Lw" 60 0 0 -15 780 180 60 

15 B-Plan Nr. 137 SO 2 105.4 105.4 90.4 65 65 50 Lw" 65 0 0 -15 780 180 60 

16 B-Plan Nr. 137 GE 3 100.5 100.5 85.5 60 60 45 Lw" 60 0 0 -15 780 180 60 

17 B-Plan Nr. 137 GE 4 96.8 96.8 81.8 60 60 45 Lw" 60 0 0 -15 780 180 60 

18 B-Plan Nr. 137 GE 5 97.2 97.2 82.2 60 60 45 Lw" 60 0 0 -15 780 180 60 

19 B-Plan Nr. 168 I 110.3 110.3 95.3 65 65 50 Lw" 65 0 0 -15 780 180 60 

20 B-Plan Nr. 168 IV 105.3 105.3 90.3 63 63 48 Lw" 63 0 0 -15 780 180 60 

21 B-Plan Nr. 168 V 109.5 109.5 102.5 63 63 56 Lw" 63 0 0 -7 780 180 60 

22 B-Plan Nr. 225 GE 1 116.1 116.1 104.1 66 66 54 Lw" 62 4 4 -8 780 180 60 

23 B-Plan Nr. 225 GE 2 106.5 106.5 89.5 61 61 44 Lw" 57 4 4 -13 780 180 60 

24 B-Plan Nr. 225 GE 3 103.4 103.4 81.4 66 66 44 Lw" 62 4 4 -18 780 180 60 
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Tabelle 2: Straßen 

lfd. 

Nr. 

Straßen 

Bezeichnung 

Schallleistung 

LW‘ 

Stündliche  

Verkehrsstärke 

M 

Anteil Lkw Anteile 

Zul.  

Geschwindig-

keit 

Fahr-

bahnde-

cke 

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Nacht Tag 

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] % % % % [dB(A)] [min] 

1 Dachauer Str. östlich Sigwolfstraße Nullfall 82.8 74.1 810.8 115.0 1.3 0.2 0.6 0.3 50 RLS_REF 

2 Dachauer Str. zwischen Johann-Auer-Straße und Sigwolfstraße Nullfall 83.5 75.6 897.0 161.0 2.6 0.2 1.4 0.4 50 RLS_REF 

3 Dachauer Str. zwischen Am Kletthamer Feld und Johann-Auer-Straße Nullfall 83.7 75.9 931.5 172.5 2.7 0.3 1.5 0.4 50 RLS_REF 

4 Dachauer Str. zwischen Kreisel B-Plan 238 Nullfall 85.0 75.3 1213.3 149.5 3.3 0.3 1.7 0.4 50 RLS_REF 

5 Dachauer Str. zwischen FHT Zubringer Ost und Kreisel B-Plan 238 Nullfall 83.9 75.4 937.3 149.5 3.2 0.4 2.2 0.6 50 RLS_REF 

6 Dachauer Str. zwischen westlichem und östlichem Zubringer FHT Nullfall 82.8 74.1 736.0 115.0 3.5 0.3 1.6 0.2 50 RLS_REF 

7 Dachauer Str. westlich FHT Zubringer West Nullfall 81.2 72.6 529.0 80.5 3.7 0.3 0.6 0.1 50 RLS_REF 

8 Dachauer Straße_KV 1 Nullfall 80.6 72.8 457.0 83.0 2.6 0.3 1.4 0.4 50 RLS_REF 

9 Dachauer Straße_KV 2 Nullfall 81.4 72.7 536.0 81.0 3.0 0.3 1.6 0.4 50 RLS_REF 

10 Dachauer Straße_KV 3 Nullfall 81.5 70.6 538.0 50.0 3.3 0.4 2.0 0.5 50 RLS_REF 

11 Zubringer FHT Ost Nullfall 78.8 68.9 258.8 34.5 3.8 0.2 4.6 0.4 50 RLS_REF 

12 Zubringer FHT West Nullfall 78.7 68.9 253.0 34.5 4.0 0.2 4.5 0.2 50 RLS_REF 

13 Dachauer Str. östlich Sigwolfstraße Planfall 82.9 74.6 828.0 126.5 1.4 0.3 0.6 0.3 50 RLS_REF 

14 Dachauer Str. zwischen Johann-Auer-Straße und Sigwolfstraße Planfall 83.6 76.2 914.3 184.0 2.6 0.3 1.4 0.3 50 RLS_REF 

15 Dachauer Str. zwischen Am Kletthamer Feld und Johann-Auer-Straße Planfall 83.8 76.5 943.0 195.5 2.6 0.4 1.5 0.4 50 RLS_REF 

16 Dachauer Str. zwischen Kreisel B-Plan 238 Planfall 85.0 75.9 1230.5 172.5 3.3 0.4 1.7 0.4 50 RLS_REF 

17 Dachauer Str. zwischen FHT Zubringer Ost und Kreisel B-Plan 238 Planfall 84.0 75.7 948.8 161.0 3.3 0.5 2.3 0.7 50 RLS_REF 

18 Dachauer Str. zwischen westlichem und östlichem Zubringer FHT Planfall 82.9 74.6 747.5 126.5 3.5 0.4 1.6 0.4 50 RLS_REF 

19 Dachauer Str. westlich FHT Zubringer West Planfall 81.2 72.6 534.8 80.5 3.8 0.4 0.6 0.2 50 RLS_REF 

20 Dachauer Straße_KV 1 Planfall 80.7 73.4 464.0 95.0 2.6 0.4 1.5 0.4 50 RLS_REF 

21 Dachauer Straße_KV 2 Planfall 81.4 73.2 543.0 92.0 3.0 0.4 1.6 0.4 50 RLS_REF 

22 Dachauer Straße_KV 3 Planfall 81.6 72.8 545.0 83.4 3.3 0.4 2.0 0.6 50 RLS_REF 

23 Zubringer FTO Ost Planfall 78.9 70.2 264.5 46.0 3.8 0.4 4.6 0.6 50 RLS_REF 

24 Zubringer FTO West Planfall 78.8 70.2 258.8 46.0 4.1 0.4 4.5 0.4 50 RLS_REF 

25 Flughafentangente (FHT) nördlich Dachauer Str.  85.8 78.6 1292.0 225.0 3.0 5.0 5.0 6.0 50 RLS_REF 
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26 Flughafentangente (FHT) südlich Dachauer Str.  85.8 78.6 1297.0 226.0 3.0 5.0 5.0 6.0 50 RLS_REF 

 


